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Regeste

Einreiseverbot

Erwägungen

E. 1.1
Von der Vorinstanz erlassene Einreiseverbote sind mit Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG und Art. 112
Abs. 1 AIG).

E. 1.2
Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48
Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten
(Art. 50 und 52 VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - sofern nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren
das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG nicht an die
Begründung der Begehren gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den
geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die
Sachlage zum Zeitpunkt des Entscheides (vgl. BVGE 2014/1 E. 2; 2011/43 E. 6.1).

E. 3.1
Gemäss Art. 67 Abs. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 AIG kann die Vorinstanz für
die Dauer von höchstens fünf Jahren gegen ausländische Personen ein Einreiseverbot
verfügen, wenn sie gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im
Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche
Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn gesetzliche Vorschriften oder behördliche
Verfügungen missachtet werden (vgl. Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24.
Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] bzw.
aArt. 80 Abs. 1 Bst. a VZAE, in der bis 31. Dezember 2018 geltenden Fassung [AS 2007
5497, 5524]). Widerhandlungen gegen Normen des Ausländerrechts, aber auch ganz



allgemein gegen Normen des Strafrechts fallen ohne weiteres unter diese
Begriffsbestimmung und können ein Einreiseverbot nach sich ziehen.

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin wurde - wie bereits erwähnt - in einem rechtskräftigen Strafbefehl
vom 16. April 2019 durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl der Fälschung von
Ausweisen, der rechtswidrigen Einreise, der Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung und des
rechtswidrigen Aufenthalts für schuldig befunden und mit einer Geldstrafe belegt. Die
Rechtsvertreterin beschränkt sich unter Bezugnahme auf die Begründung in der
angefochtenen Verfügung auf die sinngemässe Behauptung, wonach die
Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin in Spanien während des dort laufenden
Rekursverfahrens gültig bleibe; sie demnach für die Einreise und einen Aufenthalt in der
Schweiz von bis zu 90 Tagen kein Visum benötigt habe. Ebenfalls unter Berufung auf den
Bestand einer gültigen, von einem Schengen-Mitgliedstaat ausgestellten
Aufenthaltsbewilligung bestreitet die Rechtsvertreterin, dass die Erwerbstätigkeit der
Beschwerdeführerin ein Visum vorausgesetzt hätte. Sie stellt sich damit sinngemäss auf den
Standpunkt, dass weder die Einreise noch der Aufenthalt und auch nicht die
Erwerbstätigkeit widerrechtlich erfolgt seien.

E. 3.3
Die Einwände der Beschwerdeführerin sind nicht stichhaltig. Was die Voraussetzungen für
die Einreise und den Aufenthalt betrifft, so übersieht sie, dass ihre Einreisen
zugegebenermassen bloss mit dem brasilianischen Reisepass - also ohne Nachweis eines
gültigen Aufenthaltsrechts in einem Schengen-Mitgliedstaat - erfolgten, sie den Nachweis
der fortdauernden Gültigkeit ihrer am 6. Juni 2018 abgelaufenen spanischen
Aufenthaltsbewilligung schuldig blieb und ihr Gesamtaufenthalt in der Schweiz im
heranzuziehenden Berechnungszeitraum - ebenfalls eingestandenermassen - wesentlich
länger als die bewilligungsfrei zulässigen 90 Tage dauerte. Gemäss Art. 11 Abs. 1 AIG
benötigen Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben
wollen, unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung der am Arbeitsplatz
zuständigen Behörde. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt stellt, als
Inhaberin einer spanischen Aufenthaltsbewilligung berechtigt gewesen zu sein, in der
Schweiz «ohne Visum» einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, versucht sie sich offenbar auf
die besondere Regelung grenzüberschreitender Tätigkeiten zu berufen. Demnach bedürfen
Ausländerinnen und Ausländer für eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz dann keiner
Bewilligung, wenn sie während höchstens acht Tagen innerhalb eines Kalenderjahres eine
grenzüberschreitende Dienstleistung erbringen oder (in diesem zeitlichen Umfang) im
Auftrag eines ausländischen Arbeitgebers erwerbstätig sind (Art. 14 Abs. 1 VZAE). Die
Beschwerdeführerin kann sich in Bezug auf die von ihr ausgeübte Tätigkeit aber ganz
offensichtlich weder auf das Eine noch das Andere berufen. Sie ist eingestandenermassen in
wesentlich grösserem zeitlichem Umfang im Raume Zürich einer selbständigen
Erwerbstätigkeit nachgegangen.

E. 3.4
Entsprechend besteht für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, in rechtlicher oder
tatsächlicher Hinsicht vom rechtskräftigen Strafbefehl abzuweichen (vgl. dazu ganz
allgemein: BGE 139 II 95 E. 3.2; 136 II 447 E. 3.1; 124 II 103 E. 1c; Urteil des BVGer
F-2040/2019 vom 19. März 2020 E. 3.2). Die Beschwerdeführerin hat unbestreitbar



ausländerrechtliche Bestimmungen verletzt und sich der Verfälschung eines Ausweises
schuldig gemacht. Damit hat sie gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen
und einen Fernhaltegrund im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG gesetzt.

E. 4
Zu prüfen bleibt, ob das angefochtene Einreiseverbot als solches und in seiner Dauer in
pflichtgemässer Ermessensausübung angeordnet wurde und vor dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit standhält. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene
Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände.
Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten
Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen
Verhältnisse der Beschwerdeführerin und das von ihr ausgehende, zukünftige
Gefährdungspotenzial (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 6.5.1; BVGE 2017
VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).

E. 4.1
Die Verstösse der Beschwerdeführerin gegen ausländerrechtliche Bestimmungen und die
von ihr zu verantwortende Verfälschung ihres Reisepasses wiegen objektiv nicht leicht.
Dabei gilt zu berücksichtigen, dass der Einhaltung ausländerrechtlicher Normen eine
zentrale Bedeutung zukommt, geht es doch für die zuständigen Behörden darum, eine
funktionierende Rechtsordnung gewährleisten zu können (BVGE 2014/20 E. 8.2; Urteil des
BVGer F-5785/2019 vom 30. April 2020 E. 7.2). Vorliegend besteht daher bereits aus
generalpräventiven Gründen ein gewichtiges Interesse an der Fernhaltung der
Beschwerdeführerin. Die ausländerrechtliche Ordnung ist durch eine konsequente
Massnahmenpraxis zu schützen. Anlässlich ihrer polizeilichen Einvernahme vom 5.
Dezember 2018 gestand die Beschwerdeführerin ein, gewusst zu haben, dass sie mit ihren
Einreisen und Aufenthalten, aber auch mit ihrer Erwerbstätigkeit in der Schweiz bestehende
Vorschriften missachtete. Vor diesem Hintergrund erscheint die Verhängung einer
Fernhaltemassnahme auch unter spezialpräventiven Aspekten als angezeigt.

E. 4.2
Dem öffentlichen Fernhalteinteresse hält die Beschwerdeführerin in ihren Rechtsschriften
keine expliziten privaten Interessen entgegen. Solche sind zwar im weitesten Sinne in der
von ihr geltend gemachten Beziehung zu einem Schweizer Bürger zu erkennen, mit dem sie
sich in der Zwischenzeit verheiratet hat. Damit sind allerdings die dargelegten öffentlichen
Interessen nicht zurückzudrängen. Denn zum einen kann nicht von einer im Zeitpunkt der
angefochtenen Verfügung vorbestandenen eheähnlichen Beziehung ausgegangen werden.
Vielmehr wurde eine solche selbst von der Beschwerdeführerin erst nachträglich behauptet.
Zum anderen hat die Beschwerdeführerin die nach Erlass der angefochtenen Verfügung
eingegangene Ehe korrekterweise zum Anlass genommen, ein
Aufenthaltsbewilligungsverfahren einzuleiten. Und völlig zu Recht hat die Vorinstanz in
ihrer Vernehmlassung darauf hingewiesen, dass in Bezug auf das streitige Einreiseverbot
ein Wiedererwägungsgrund geschaffen würde, sollte die zuständige kantonale
Migrationsbehörde gestützt auf diese Heirat die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung
befürworten. Das ist allerdings bis dato nicht geschehen, vielmehr hat die zuständige
kantonale Behörde eine solche Bewilligung erstinstanzlich abgelehnt, weil sie von einer
rechtsmissbräuchlichen Berufung auf die Ehe durch die Beschwerdeführerin ausgeht.

E. 4.3



Demzufolge führt eine wertende Gewichtung der gegenläufigen öffentlichen und privaten
Interessen das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass das auf zwei Jahre bemessene
Einreiseverbot dem Grundsatz nach und in Bezug auf seine Dauer - es entspricht darin einer
allgemeinen Praxis - eine verhältnismässige und angemessene Massnahme zum Schutz der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstellt. Entsprechend hat die Vorinstanz mit der
angefochtenen Verfügung kein Bundesrecht verletzt (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist
deshalb abzuweisen.

E. 5
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Sie sind in Anwendung von Art.
1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 1'000.- festzusetzen.

E. 6
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der vorliegenden Sache endgültig (vgl. Art.
83 Bst. c Ziff. 1 BGG). (Dispositiv nächste Seite)
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